
    

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 2 

Bundesland 

Niederösterreich 

Kurztitel 

NÖ Kinder- und Jugendhilfegesetz 
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LG 

§/Artikel/Anlage 

§ 22 

Inkrafttretensdatum 

20.12.2013 

Außerkrafttretensdatum 

24.01.2022 

Abkürzung 

NÖ KJHG 

Index 

92 Sozialrecht 

Text 

§ 22 

Steuerung 

Die Steuerung der Kinder- und Jugendhilfe obliegt dem Kinder- und Jugendhilfeträger. Dieser hat 
die Ergebnisse der Statistiken, Planungen und Forschungen bei der Umsetzung, Bewilligung und 
Heranziehung von privaten Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen zur Leistungserbringung zu 
berücksichtigen und sicherzustellen, dass die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe in der 
erforderlichen Art und im notwendigen Umfang zur Verfügung stehen. 
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